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311 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P.). 

Regjerungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1947, be-
treffend die Errichtung' einer Apotheker­

kammer (Apothekerkamme,rgesetz). 

E~richtung. 

§ 1. (1) Zur Vertretung des Apothekerstandes 
wir1d eine Apotihekerikammer in Wien mit Latlides­
geschäftsstellen rur die Bundeslän,der errichtet. 

(2) Die Apothekerikammer ist eine Körper­
scharft öffentlichen Rechtes. 

(3) Die Apotlheikerk'3.lll!IIler ist berechtigt, -das 
B,unJdesWlappen mit ,der Aulftschrilf;t "österrei­
chische .Apodhekerkalll!IIler" ~u f.ühren. Die' Lan~ 
desgeschäiftssltellen' hahen in die Autfsmrift einen 
auf lJhren Wirikungs!bereich IhlnlWeisenden Zusatz 
aufzunelhmen. 

Wirkungskreis. , . 
§ 2: (1) Die Aipotihekerkammer . iost Iberufen, 

die Standesehre zu w:ahren, die. EI1fü\ilungder 
Stlandespfl:ichoon zu übel'lW,adren, die Standes­
UiIlJd winschaJhlichen Interessen .~er Apotheker 
waih1"zunehmen und die auf Hc:fuung des Apo­
tihdkerst>arudes ,aIQJZieleIlidenBestre'bungen zu för-
dern; , 

(2) Die Apollhekerlk'3.mmer ist, a,bgesehen von 
. den in besonderen Vorschri'ften 'den Stall'des­

vertretuiligen der Apothekers,chait übertragenen 
A Uifga>bel1j, inslbesondere beru,fen: 

'a) ,den; H.ehörden ,Berichte, Gutamten und 
Vorschläge, betreffend ,die Arzneimittel­
vel'&or'gung und den Arzneimitte1verkehr, 
die Errichtung von Apot!he'ken, die Aus­
bi1dumg des pharmazeuti~chen Nachwuchses 
uilid aUe sonstigen da~' Apothekenwesen 
und Ic,lie Pharmazie !betreffenden Maß­
naihmen zuer.>t:l.tten; 

b) V,erzeichn:is,se üher aille Apottheken 50Wle 
Stan1desangefuörigen zu ,fülhren; 

c) bei der Beaufsichtigung .der Apotheken nach 
Maßgabe .der hie;I1übei- bestehenden Vor-
&cha:iften mitzuwirken; . 

d) 13e.stäügungen und Zeugnisse über Ar.t'lind 
Dauer der beruflichen Betäügung oder 
,fachlichen Verwendung ~owi.e über Arbeits-

und Dienstverhältnisse im Apotheker\:leruf 
.auszusteHen; 

e) an St'reitj,gkeiten zwischen M.itgli~dern zu 
vermitteln; 

f) gemeinmme wirtsch.aftlime Einrichtungen, 
Wohlfahrts-und Unterstützungseinrich­
tungen für die Mitglieder und ihre Hinter­
bliebenen zu errichten, zu betlreiben oder 
zu fördern. 

Verhältnis zu Behörden und Körperschaften 
öffentlichen Rechtes. ( . . 

§ 3. (1) Die -Behöroen~ andere Kammern. und 
sonstige zur Vertretung von Stiandesinteressen 
berufene Körperschaften öffentlichen Rooltes so.. 
wie die Träger der Sozir.l1versicherung haben 
innerhalb ihres WirkungskJreises d~r Apotheker­
k,ammer auf VerLangen di.e zur ENüllung ihrer' 
Obliegenheiten ertorderlimen Auskünfte zu er­
teilen und sie in ihrer Wirksamkeit zu unter­
snützen. Zu dem gleichen Verhalten ist die Apo­
thekerk.ammer gegenüher den' vorgena.nnten :Be­
hö,rden, Körpersm.aften und sonstigen Stellen 
v'elI'pflichtet. 

(2) Gesetz- IIJnd VerordIllUn~sentwürfe, die 
Interessen ,berühren, .deren VertJreti\lng &r Apo­
thekerkammer O'brriegt, si,nd ihr rechtzci:ciß unter 
EirurältUTlIung einer arugeme5lSlenen Fa:ist :rur Begut­
achtung zu übermitteln. 

Gliederung der Kammer. 

§ 4. nie Apoliliekerkrunmer 'gti.e~rt ~idJ. in die 
Ab<t:cilung .der sclbstän'dißen Apotheker IUnd in 
di,e iAl1;>tei1ungi der angestdlten Apot'heiker. 

Mitglieder. 

§ 5. (1) :Mitglieder .der Kalmmer in der Abtci­
llUl11g der selbständi:genApotheker sind die Eigea­
tümer - rotfern sie aber zur selbständigen Lei­
tlIlng der Apot'hd!:e nicht berechtigt smo o.der 
die A:pothekeTerpadwet haibon -, an ihrer 
Stelle die P'ächter oder ver.aslJtwortlidren Leiter 
einer kon~ession.ierten, einer .Real-od~r lAnosealu­
apotheke sowie einer nach § 61 des Gsettes, be-
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nrdfeIid die iRe~e1ung des' A,pothekenwesem vom I vertr15ter, der Obmam:n .der Ahteiilung der seib-
18. Dez,em!ber 1906, R.G.Bl. Nr. 5/1907, be-I ständigen Apot!he!ker zweüter Stellyert~ted' des 
tlriJebenen Apotheke. Prä,sidenten. 

(2) 'Mitgll~eder der Kammer in der Abteilung (4)' In de,r Geschäftso~dn' .. mg !kann di,e BiLdung' 
der .angestelLren Apotiheiker sind ,die phairmazeu- eirues g,eschäJftsführenden AI\lS~chusses des Vor­
ti'schen Hilf~ä~te, die :in einer ,der in Abs. 1 staindes vorgesehen w,e1'lcLen. 
ang·efÜ:hrt.en Atpoth.eken .ang,EstdJlt sind. 'I' , 

(3,: iDie in ,den J\Jbsärzen 1 und 2 gienannten, '§ 9 •. (l) [)~el~aiUptv,~rsa:nmLung !best;eht a.115 
P,ersonen halben .sich ~ner;ha1b .dreier TaJg,e nach i .den Istlmmherechtlgten Mlltghedern ,der Kamme,r. 

Beginn Lihr,e-r heruf',lid']en Tätigikeit hei ,der Apo- (2) In ,der Sa'tzurug Jmnn m~eordnet werden" 
thek'erlkammer Zu melden und j'ede Veränderung daß die Harwptv,e!J'Samimll'UiIlJg a:us Abgeor,dne:ten 
binnen Igleicher IFil'ist dort .anzuzeigen. dor iMitgheder zu baden ist. In di'esem Fa!l1i~t 

(41 Die Mitgliedsd.1laJlt ,et11ischt mit dem Verlust .die ZaM der Abgeordneten zu bestimmen und 
,der in den- Absätz,en 1 und 2 ,er,wähllten Rcchts- ~hre Walhil zu l"egdn. 
stellung, doch bLeiben 'Ste'11enlos gewordene An- (3) Den V Ol1si:tlZ in ,der Ha:upty,el1sammhmg 
ge:~td1te ISO hln~e iM~og.l~etder,:315 sie bei der führt der iPräsllident oder tS'em S~el1V',(l!'treoer . 
. St,eiHenlosen;v,emn:ittlLun,,'" der Phamiaizeutischcl1 . . 

(4:) Di,e ,:HalUlptv,ers'amnilung ist micnde:stlens ein-
Geihalts!kaJs&e für öster,reich .gemeldet sind. WIrd mall ,im Jiahr einzuberufen. Sie faßt ihr,e Be­
ci:n lan"l!IeS'teli1ner Apotiheker2Jumselhständigen schlüsse, ihe:trdfend odi'eFestset:zung und A'bände-
hpot:h:eker oder umg,e!kehrt; 150 wi,rd,er Mitgliedrul1g der Satzung, der Ges,chähsor.dnurug, der 
~j,er tbür ,ihn zU\5tärudig,en Abteilung. Dienstordtnungunod oder UmlagenOQ"dnung sowie 

Satzung und Geschäftsordnung. 

§ 6. (1) Nä.hoce iBes1Jimmung.en über .die Ein­
,ri,chtung IUlld ,den Wirkungsbereich ,der Kammer,' 
ihrer 'AhreilultlJgen :Und Organe wer,den im Rah­
men di'es;es Gesetzes ,durch eine Saltzung be­
t'roflen. 

(2) Die Geschäftsführung ,der Apotheikerikam-
11].'er witrd ,oorch ,eine Geschä1hsordnung geregelt. 

'(3) Die 6,altZourug und ,die Geschä.ftso1'ldnung 
'SOwie deren Abä.nderurugen werden :von der 
Apothekerikammer beschlossen. 

Organe der Kammer. 

§ 7. Organe ,der 1{'aJmmcr Mdd.er Präsident, 
der Vorstand, ,di,e lHaupbYlersammlung, ,di,e Ab­
teilung,s.versammJllUJngen, ,die Obmä.nnoe'r tUnd die 
A,usschüsse ,der. beiden Ab~ei1ungen oSOWtie der 
DiJszipliu.atl1I1at, .der iKammeranwa!t IU11Jd die 
Landesgeschäfrsste41en. . 

§ 8. (1) Der Vorstia:rid besteht a.ws einem dem 
Kreise der SeLbständigen Apotheker .angehörigen 
Pträ:sWdenten, 'Seinen ZlWlei SrelilY.eirtlretern und 
18 :wciue,ten lMi:tlgliecLern, yon ,denen je .dioe Hälfte 
-einer der heiden ,Ahtlei~urugen a:ngdtlÖren muß. 
;JedesiB:undeSlan,d muß durch z:wci 'MingiHeder :m 
, Vorstarud 'VIe11lreren sein.' 'In den W1r.kungrskreis 
.des VOrlStmdeS lfa!lLenaJ1le d'Ul'dJ die:sesGesetz 
oder die SaJtIZil1ng kcillieID ~nderen o,rgan.aus­
driicklLch zluge1wie:senen . An~eI~egeniheiten. 

. ,(2) Der ,PLrä&iJderrt . :witrd von ,der HaUtprvcr­
·saimmliUng tgielWäihl1t. ißr vertritt ,die Atpotheker­
kammer ruach' ooßen und :le~toet n.ach Maßgabe 
der Ges<;häifl~dnwngdre gesamte Geschäft'~­
fü'hil"Ul1lg. 

. , (3) }ede' ,aer' beitden Abteilun'gJellJ wähLt a:u's ihrer 
Mitte einen Obmann. Der Obma,mi der Abtei­
lung der ,aruge'i>teUten Apotheiked' ist erstier . Stell-

h1ns~chtlich der Änt111agst:elllung weogen Ände!:"ung 
.der W a!hlo~dnung mit ZweidfÜ,rrelmehrneit,son'St 
mit ,einfa,ch,er Me'hthcit ,a:u.er . Anwesenden. Der 
Vonsllitzende ~immt nUlr hei StimmengJci,chhe:t 
mi,t; in .diesem FaiUe gihtsein'e S,timme depAus­
schaalg. lDie HauptversammLung ist besch!1ußfähig, 
·w,eIM ,a::ußer ,dem Vorsitozenden ader s,einem 
Stellvelrtrerer je 18 Mitglieder ,aus ,dem Kreise 
der l~elb5tändli.gen und ,der 'ai~gestel1ten !Apotheker 
aruwesend sind. 

(5) O1ber Verlangen yon mindestens 50 Mit­
gE,edern ist' innerhaLb von 14 Tagen eine. außer­
ordentliche Hauptvers,ammllung ei.nzuberufe:n. 

(6) Zum Wirkungskreis der Hauptv,erSiamm­
lung :g:ehört intSlb.esondere: 

a)die Wahl,des Präsidenten urud ,des Diszipli­
naranwahes; 

ib) ,die Fest'setzung ,der Satzung, einer Ge­
,schäifllsor.dinung, einer Dienstordtn'UlrIg und 
einer UmJla~enor.dtnung; 

c) Idie Besch[ußhssung über Antrag zur An~ 
derurug ,der Waihlo1'ldnung; 

d) die Geneihmigun,g des J ahr,esvoranischlages 
un;d ,des iRechnungsaibschlusses; 

e) .die Wa~ von j!eeinem ,Rechnungsprüfer 
'aus jeder AJbteilung; • 

f) ,die Errichtung und Föi-<derung gemein­
~amer wirtSichaiftlicher Einrichtungen sowie 
von Wahlfahrts- und Unterstützurugsein-
richtunlgen. . 

§ 10.(1) [)er All!S'schuß ,der .N.bteiluti:gen be~ 
steht aus Idem Obmann, seinem Stellvertreter 
an1d :a'us j.enen Mit~l1edern :des' Vorstandes, ,die 
dieser Abteilung langehören. 

(2) Die IAbteilungSlVersammlung best,eht aU5 
den wahLberechtigten Mi tlgliedern, die .di~er 
Abtei'lunlg lmgehören. § 9, Ahs. {2), gilt auch 
für .die Albteillurug'sversamml~n!g. Mit ,der Ein-
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berufung ,der Hauptv,ersammlung gelten rauch 
die Albteiilunlgsvernammlungen als ei,nbreruf,en. 

(3) Zum Wirikul1Jgskreis ,der Abteilungsver­
s,ammilung gehört il1Jsibesondere ,die Wahl ideE 
Ob!uanners ,der .A:btei'lung, ,drer Minglieder Ides 
Albteillungsawsschusse!S sowie je eines Mitgliedes 
des, nisrziplinanberufunlgs,senates und rd€!S' Diszi~ 

. plinarrates. 

(4) Zum Wirkun'gSlkr.eis ,der Albteilunigsaus­
schüsse geihören alle laufenden Arilgelegen'heiten, 
die Idie Ibeson!deren Intenasrsen ;der ,der Abteilung 
angehöri1gen MitglieJder berühren, 'sro,fern sie 
nicht ,durch ,dleses GesetQ; oder die Satzung an­
'deren Organen 'Zuge'wiesen wunden. Inrsbesondere 
ohliegt ihnlen ,die Führung. der Verzeichnisse und 
die Awsstelffung von Bestäügungen und Zeug­
nissen hinsichtlich ihrer Mitglied:er [§ 2, Ahs. (2), 
11t. bund d]. . 

§ 11. (1) iLeiter Ider lI;anrdesgesch~ftS'steHte ist 
das VorstanldslITJ:i.oglieJd aus ;dem Krei~ 'der :seIh­
ständigen Arpotlheker, sein Stellvertreter ,das 
Vo!'St.anidl;mitigIiedaus dem Kreis !der angcsrteJ:l­
ten IApotihelker, die das Ibetreffen!deBunloo'lan!d 
im V orstanld vertreten. 

(2) Durch die Satzunfg kann über einvernehm­
lichen Anrcr!.l;g, der VoreuandsmiugTi,oder aus den 
'beteiligten iBumdesländern Ibestilmmt werden, ,daß 
die Oeschäfte der A'Pothekerikammer ,für diese 
BunldesiJäinder Idurch einre gemeinsame Landes­
geschäifwsteHe besongt werden. In ,diesem Faro,e 
besteHt der Kammervors'tand ülber Vorsch!lag 
den Leiter und seinen SteHvertretier. 

(3) Der Lan1desgeschälftsstelle oIbliegt ,die ;Sesor­
gunig der Gesrchäfte von nur örtlricher Bedeu­
tung. Ihnen ist insbesondere ,die Erstattung von 
Vornch'lägen und Gutachten, betreffend die Er­
richrung -der A'Potheken, die Bestellung vo'n 
ve'1'antwortlichen ,Leitenn, ,die Mitwirkun,g bei 
ApotheklenbetrielbsrÜberprufungen, ;die Erteilung 
von Arheitsbewi1liEgung,en und ört.liche Vorkeh­
runigen für ,di,e Ausbi~dunrg -des pharmazeutischen 
Nachwuchses übertIaigen. . 

§ .12. (1)' Die Konzepts-, Buchlh:altun,gs- unld 
Schreibarlbeiten ,der Apothekerkammer wel'den 
durch ei.n Ka;mmera:mt 'besol'gt, da!s von einem 
Kammendirekllor Igeleitet wi.l1d und der Aufsicht 
des Vorstanides untersteht. 

(2) Die R~chte und Pflichten ,der Al1IgesteUten 
und sonsügen HiIfskräfte, i:hre Am<;prüche au:f 
Be~oIdung unld Pensilonsibezüge werden. in_einer 
Dienstordnung g'er;egelt [§ 9, Abs. (6), lit. b]. 

(3) Bei der iLan'desrges,ch~ft'sstelle werden die ,in 
Albs. (1) bezeichnJeten Aribeiten von Idieser be­
sorgt. In ,die im .lAbs. r(2) vorgesehene Regelung 
sind auch ,die rLanidesgeschä,ftssteHen 'einzube-
ziehen. ' 

3 

Berufung der Organe. 

§ 13. (1) Die Ber'U1fung der Organe errfollgt· 
durch alLgemeine glleiche, Igeheime und ldirekte 
W ah[aUlf ,die 'Dauer von fünf Jahren nach den 
Grundsätzen ,des Venhähnislwahlrechtes. Das 
BundeSigebiet lhat für den W a:Mkörperaer s~lJb­
stänld~g,enr unld Ider angestellten Apotheker einen 
ungeteilten Wah'lkreis 'Zu ibirMen . 

(2) Wlihlbenechtigrt sind die Mit,glietder, <die 
ZUlm Nar:onilrat wahlberech6gt un1d vom 
Wah:1rech't nichtausgeschlosisen sind. 

(3) Wäihillbar ,s,in-d Idie wahI:bel'echügtenMit­
g,lieder, ,die am Talge der Wahlausschrdbung Idlas 
24. Lebet:iSjthr ü'Derechritten haben. ' 

(4) Gewählt iSt, wer die einfache Mehrheit rdet 
abgeg,elbenten Stimmen auf sich vereinigt. Erlan!gt 
kein Bewer'oor die Mehrheit, 'So ist eine Stich­
wailrlZJwischen jenen Ibe~den Bewerbern vonzu­
nehmen, weffche. Idiehöchste Stimmenanrzaihl er~ 
reicht halben. 

§ 14. 'Das ;Sunldesmi,nisnerium !für soziaJe Ver­
waltung erläßt :im Verordnungsweg eine Wahl­
ol"idnung. rHierin 'Sind insbesonldere Bestitmmun­
gen ülber die Ausschreilbungder W.ahlen, über 
das Wahlvonbereitungsverfahren" die An rder 
StitmmeniabgaAbe und die IErmittlunrg des Wa'hl­
el'gelbnisses aUlfzune'hmen. 

Angelobung. 

§ 15. Der Pr:ä:~~denrt der Apot'hekerbmmer 
und seine Stellver-treter Ihalben vor ihrem Amts­
antrittzrU Hanlden Ides BUl1ldesminist.eriunis für 
sozi!arre Verwaltutllg, dire ülbrigen Vorstan!dsmit­
gEederzu lHanden ;des Präsildenren ein Gelöbnis 
auf die Einhalturlig !der Gese,Eze unld ldie rgetrreue 
Erfüllung ihrer Obliegenheiten ra:bzu~egen. 

Verschwiegenheitspßicht. 

§ 16. AUe Organe und das 'gesamte Personal 
der Apothekerkammer ~ind, soweit gesetQ;lich 
n!d1'rS ~nlderes hestimmt ist, zur Ve!1SchlWielgen­
heit ülber :al'le ilhn~n ,aus ihrer amtlichen Tätig-, 
keit bekannrt:geIWordenen T!atsach,en verpflichtet. 
Von dieser Verpflichtung kann ,siie das Bunldes­
ministerium ifür ~orziale Verwaltung über Ver­
lanigen eines Gerich,tes OIder einler sonstigen' Be­
hö!'de entbinden. 

Deckung der Kosten. 

§ H. (1) lDer Vonstand hiat a1lljährlich lbilS li.ing­
stens 15. Nov,emiber eines jeden Jahres ,einen 
J ahresrvoranscMarg für Idas nächste Jahr a'ufzu­
stelrlen. 

(2) Zur Bestreitung ihrer Aurshgen hehrtdie 
. ApotheJkerkammer von ihren Mitgliedern Um­
l'agen, die im Verwal,tungswege eingebracht wer­
den, ein. Die nälheren Vors,chriften über ;die 
Höhe un'dEinhebunlg w,enden Idurch eine Um­
lagenotidnul1lg e~las:sen [§ 9, Albs. (6), lit. :b]. In 
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der UmlaJgenoridnung ist zu bestimmen, ,daß die 
Umlagen lfür öffentliche Bedienstete, die eine von 
einer öffentllich-rechtlichen Körperschaft betrie­
ben,e Apotheke ,leiten, von .,der betriebsführen­
den Kör<pel"ss:haift zu traJgen sinid. 
.• (3) Die nadi ,diesem GesetzverhäIllgten Geld­
U1nld OI1dn'llll'gsstrafen fließen .der Apotheker­
kamm-er zu. 

(4) Der V,~rstailid 'hat ~lljähr'lich bis Hirug>stens 
31. >März 'den Rechnungsabsch1uß für da's Vor­
j~hr ,den RechnungsprÜJfem :behufs Weitervor­
la'ge an Idi,e HauptveI1sammlun'g v.orzlrlegen. 

Disziplinarverfahren •. ' 

§ 18. (1) ,Ein Mibglied, ,das .die Sfanldesdue 
oder. das Srandesans,ehen der ,Apothekerscha1ft 
beeinträchtilgr, . madlt sich eines Disziplinarver~ 
gebens schuldig. 

(2) Der diJS'ziplinären Vel'lfolg'Ulnlg s'teht >der 
Umstanld n,icht entgegen, ,daß ,die <gIl'eiche Hand­
lung oder Unter1lassurug auch von einem Gericht 
oder eiruer Verwaltuiligsbehöl"'dez'll :thnden ist. 

(3) öffendiche Bedienstete untersoeh<en nicht 
der iDilsziplinargewalt der Apotheketikammer. 
Die Dierrs1Jbe.hör.de dieser Mitglieder ist Jedoch 
V1eI1pflicbtet, die y.on lder Apothekerk:tmmer er­
Stlattette Disziplinal"all'ze1ge in BehandlUiliig zu 
nehunen IUnidilhr :das Erkennonis oder Iden Ein­
stelllun'gsibeschluß :zuzusteHen. 

§ 19. (1) Oher DiSlZipilinar.vcl"'gehen erkennt 
der DiszipHn'arrat. 

(2) Der iDisziplinarrat best.eht ·aus ,dem Vor­
sitzenld~n, ,der vom Vorstand aus ,dem Kreise 
der Richter oder rech'OS'kundi;gen Verwaltungs­
be3llllten des A'ktiv- oder Ruh6tandes besteHt 
wird, unld aus iden heLden von den Ahteilungs­
versammlungen ,gewlrhlten Mitgliedern [§ 10, 
Albs. (3)]. 

(3) Die Mibglieder ides, Vorstmdes und ihre 
Stellvertreter :sln1d in ,den Disziplinarnat nicht 
wählbar. 

(4) Die Mioglieder ,des DiszipliI).arrares und 
ihre .stel~lVertrerer versehen iihre Aufgahen 
ehrenamtlich, doch werlden ihre Barauslalg>en ver­
gütet. Die Entsch;,jjdigul1Jg Ides V O1'si tzenden wird 
durch ,die GeschliJftsordl1Junig geregelt. 

§ 20. Die AtnJZeige von Di5'zipEn.arveI1gehen 
. sowie Idie V:ertretunlg ,der Anzei,ge beim Diis'Zi­

plin:trrat dbliegt dem Ditsziplinal"anwlalt. 'Ober 
Weisunlg ,des Bundesministeriums ,für '50zi3:loe 
V,erwaltül1Jg ist .der :DilszipEnaranwalt vel"pflich-

- !et, die DiSIZiplina'ranlze]ge zu erstatten und 
RechtS'1llitte1zu ergl'eifen. 

§ 21. (1) Gegen das Er'kermtni,s des, Di:~ziplinar­
rates sowie Igegen ,einen Besch1uß, mit Idem die 
llinl~itulngdes Diszipli:n!arverfahrensahge1ehn t 
wirld!, iist Ibinn~n z'wlei W:ochen ,die Bemfung 
zmläsMg. 

/ 
f 

(2) Die' iBerufunlg ist beim Distziplinarrat em­
zubrißlgen, Isie h:IJt aufschiebende Wirkung. 

(3) Olber BerufunIgen ~n'bSchei<det ,der Diszipli­
n'ariberufuiligssenat beim Burudesmini~terium ,für 
sozia~e Vierwaltung. Er he'ste!htaus einem Rich­
ter oder rech1:'Slkun'dilgen Verwaltun,gslbeamten 
aw dem St:itnJde ,des' BIlln,desministeriums für 
sozia1e VerwaU.tunig :als Vol."'5itzenden, 'zwei Be­
amten aus ,dem Stande ,des BunJdesmilll'i~t,eriums 
für sozi·alle Verwaltung, von denen einer rechts­
kUniditg sein muß, sowie aus je einem Miuglieid ' 
der heiden Albteilungen als Beis'irzer, [§ 10, 
Albs. (3)]. 

(4) Die Mitglieder :des Di:szip1icnat1beruJunge,­
seIllaoos mi,t Ausnahme der VOIl1! den Anstalts­
verS'alffimluhgen ,gewälhlten MilJglieder werden 
vom BUIlld~smini.gteriU!mfür soziale VerwahlUng 
bestellt. Mi1Jglieder des. DiszipHn.arrates sowie 
des V orstalndes und ,deren Stell:lvertr.eter können 
nicht Mi1Jglieder des Di.sziplinarheru.fung'Ssenate5 

, sein. 

§, 22. (1) Soweit ~ich ,aus ,den Vorschriften 
dieses Getsetlzes nicht:s . anderes el'gibt, sind die 
V:orschrifteri Ides Gesetzes vom 25. J~nne; 1914, 
R. G. BI. Nr. 15 ~iens,tpragmat:ik); betreffend 
das Di!nip1inat'IVerfaihrenmit AUSlll'ahme jener 
BestimmUnl~en, .dIe ein Heamtenveruältnis yor­
aUlSS,etzen, tSinngemäßanzuweiliden. 

(2) Nähet'e 'Bestimmungen können vom Vor­
stand in einer Geschä1fusordnUJ11Jg für ,den Dis­
~ip~in!arllat ,getroffen wel'den. 

(3) Das Bun:desmin~s:terium für soziale Verwal­
tung ~ann nähere Bestimmung~n .für ,das' Ver­
fahren vor >dem biszLplinarlbel'ufungssenat mit 
Verordn un'gerlassen. 

§ 23. (1) Di'szip'linal'strMen sind: 
a) .der scbriifcliche Verweis; 
b) GeMstralfen hi,s zu 3000 S; 
c) die zeitliche oder dauel"'nde Entziehung 

auf AusibiMung von Aspiranten; , 
.d) Idie IZJeit!1iche oder \dauellnde Entzi~hung 

,des Wa'hlrechtes und der Wählbarkeit zur 
Apothekerlkammer; 

e) ,di,ezeitlliche oderdauemde Entzie:hung 
;des Rech~es zur Leitung einer Apotheke. 

(2) Die iStrtalfen nach Abs. (l), Er. c bis e, 
fuönnen ,das'erste Mal höchstens auf die Damer 
eines Jahres unld in der Regel nur g,eg,en :solche 
KamJmermiitlglieder verhänlgt werden, ·die wegen 
Dis,z~pIlilIlarveI1ge!hen !bereits mit einer Gel:dstrafe 
bestrl3!ft Wlorlden sind_ 

(3), Dis'zip1inarstl"~f~n nach Ahs. (1), Et. b 
his e, 'können bedinlgt unter FestL<;etzung einer 
Bewährungslfrist von einem bis zu drei Jahren 
v,erlhängt wer/den, s,O'fern der Beschuldigte Ibisher 
keine andere DisizipIiriarstra.fe ,al~ einen schrift­
lichen Verweis erlitten bat oder eine erhaltene 
Stnfe dieser Art Ibereits getia'gtist. 

(4) Jede in Recht'skra:ft erwach,sene Oi~zipli.nar­
strtatfe 1St in ,eine v'ÜmVorstand zu führende 
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VOl1merkung einlZutragen. Dis,ziplinarstrafen nach 
Abs. (1), lir. ~ und e, sind der ~uständig,enBe­
zi~ksverwailt'UIligsbehöl1de sowie der lJan'des­
hauptmann~chalft mitzuteilen.' Im Disziplin ar­
erkennttn:is kann auf Veröffentlichung Ider Strafe 
in iden MitteHungen ,der ApotJhekerkammer er­
kaml!t werden. 

(5) Oher Ansuchen Ides Verurteilten 'kann' der 
DiszipIinairat. oder Ider Diszipli,narberufungs­
sen-.ttdie Tiligung einer Disziplinarstrafe ver­
fügen, wenn die 'Verhängung ,der Strafe minde­
S1Jeni;fünlf Jahre zurückliegt und der Verurteilte 
innerha:1b dieser Zeit keines neuerlichen Diszi· 
plinarVlel1ge'hens schuildtg erkannt worden ist. I 

§ 24. (1) Die Kosten des Disziplinarverfahrens 
sinld im Frallledes Sch'UlM~pruches vom Verur­
te:i:lten, im Fa'lle ,des Fre~spruch,es von der Apo­
thdkerkammer ,zu tra,gen. 

(2) Die verhängten Gel<dstrafen sowie die 
Kosten des Di$zipLinarverfahrens werden l'm 
VeI"W!altungswege eingebracht. 

Ordnungsstrafen. 

§ 25. (1) Der Vorstand kann gegen"Mi,tgl,iooer 
wegen V emachläs~ilguilig der ihnen gegenülber 
der Kammer obliegenidenPflichten, inslhesondere 
Unterlassung der Meldung [§ 5, Abs. (3)] wegen 
Nichterscheinens trotz VorlaJdungO'der wegen 
Störung der Ordnung in Ider Kammer Ord­
nungsstrafen his zu 500 .s v,erhängen. 

(2) Die gleiche Befugnis steht ,dem Vonit'Zen­
eLendes Diszipllinarrates un'd des Di:s1ziplinar-
berufungssenateS 'zu. ' 

(3) Vor der Verhängung ,der O~dnun'gsstrafe 
ist dem, Minglie,d, außer im Fa1ne der Störung 
der ODdnung in der K:ammer, Gelegenheit zu 
g1eben, sich mündlich oder schriftlich zu recht­
fert~gen. , 

(4) Gegen die Verhängung einer Orqnungs­
strafe steht innerhalb von zwei W oehen die 
Berulfunig an den Di.sziplinariberufungs~enatzu. 
Sie ist bei der St.eJLe, die idie Or,dmmgsstralfe 
verihängt ,hat; ,einzulbrirugen und hat 'aUlfschie· 
bende Wirkung. Gegen die Entscheidung des 
Disz;i-pr.ina~berufungssenates ist e'in Recht~mittel 
nichtzu'lätssi'g. 

(5) Die Orrdnungss'traEen können ,im v.erwal­
tung'Swege eingebracht werden. 

StaatliChes Aufsichtsrecht. 

§ 26. (1) Die Apothekerkammer untersteht 
der Aufsicht ,des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung. 

(2) Die Satzung und Geschäftsor,d'nung (§ 6), 
die DienStordnUng [§ 12, tAbs. (2)], der Jihres­
voraD'Schhg, die Umllagenordnung und der Rech­
nungsiabschluß I(§ 17), die Wahl des Dis~iplinar­
anwaltes (§ 20) und ,der Mitglie,derdes Disrzi­
p1inarrates unld 'Ides DisziplinarberUlfungssenates 
[§ 19, Albs. (2), § 21, Abs. (3)] unterlieg,en ,der 
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Genehnlligunig d~~ BundlesministeriUlms für sozi:ale 
Verwaltung. 

(3) Das Bundesni.iniistenum ,für soziale Ver­
waltung kann Beschlüsse der Ol1gane, ,die ,gegen 
bestehende Vorschriften verstoßen oder mit ,den 
ö:ffienttlichen Lnteress,en im W,iderspruch stehen, 
aufheben. 

(4) Die Organe der Apophekerkammer können 
durch Ver:fÜlgung de~ BundesminiiSteriums für 
sozi'ale VeDWalt:urug ,ahber'Ulf.en wel1d,en, wenn sie 

,ihre &fugnisse Üibersch,reiten, ihre AUlfgalben ver- ' 
nachlä6sigen oder wenn ihre ül1g.ane beschluß­
unlfä1hig wenden. In ,dies,ern F'a:lle hat das ,Bundes­
min,isteriUlffi 'für 'Sozialle VeDWailtung einen Re-' 
gierungs'kommi~är zu ernennen, .dem ein zwei­
gliotdriger Bekrat, ,bestehend aus je einem Mit­
glied jeder der. bei,den Abteilungen, zur Seite zu 
steHen ist. 

(5) Das Bundesminiisterium ;für ®oziale Ver­
wahun'g bestellt ZUr Ausülbung ,Ides Aufsich'ts­
rechtes einen BundeskommilSsär, ,der berechtigt 
ist, Iden Sitzungen Ides Vorstandes, ,der Ahtei~ 
llUn~S'ausschüs'Se, ,der Hauptversammlun;g und der 
AbteilU1IilgsIVersammlungen heizuwohnen:. Der 
Bundeskommissär ist von den Sitzungen Il"echt­
zeitig voIiher unter Bek'annngahe der Ta,gesord­
nung, rde&gleichen von allen in DiszipHn:1lTa,nge­
lltigeniheiten I~etroffenen Entscheidun'gen z;u ver­
ständigen. Er kann in ,alle Bücher, Belege, Ur­
kun1den, Rechnungen, Verzeichnisse und Ver­
handlurugsschr,ilf.ten aUer Art Einsicht nehmen. 

(6) Zur Deckunlg der der Aufsichtsbehöl1de er­
wachsenen Kosten 1st die Entrichtung einer Auf­
sichtsgelbühl" vO!'lzuschre~ben. 

Schluß- und übergangsbestimmungen. 

§ 27. (1) Mit Gehungsbeginn1dieses Gesenzes 
trleten außer Kraft: 

die V:eroronung zur Einführung der Reichs­
apotihekerordn:ung im Lande österreich, 'vom 
27. Februar 1939, Deutsches R. G. BI. I S. 338 
(G. Bll. für ~sterreich Nr. 303/1939), 

Idie Reichsapothekerol1dnunlg vom 18. April 
1937, Deutsches R. G. BI. I S. 457, die, erste 
Vero1"dnunlg zur Durchführung ,der Reich6'apo­
thekerondnung vom 8. Oktober 1937, Deutsches 
R. G. ,BI. I S. 1117, <die Venfa'hrerrsordnunlg für 
Apouhekerberufs,gerichte vom 8. Oktober 1937, 
Deutsches R. G. BI. I S. 1122, :die zweite v.er-. 
ol'dnu11lg zur Durchiführung ,der Reich~aporhe­
kerondmung vom 26. Ma.i 1942, Deurs.ches 
R. G. BI. I S. 347, die Verordnimg zur Abän1de- : 
rUDIg • der Verlfa'hrensordnung ,der Apotheker­
berufsgerichte vom 23. Septemher 1942" 
Deutsches R. G. ,BI., I S. 562, 

die Verordnung über die Verlängerung ,der 
Almtszeit ,der Mit'glieder und Stellvertreter ,der 

'Apotlhekerherufsgerichte sowie der Beiritsmit­
glieder ,der Reichsapot!hekerikamrner vom 
26. Oktober 1942, Deuts,ch,es R. G. BI. I S. 630, 
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(2) iBils zur ErLa:s.sung der in ,den §§ 6 und 17 
vorgesehenen RegeluIlIgen ood ,die auf Grund 
der in Abs. 1 erwähnten Vorschriften erlas~ 
senen 5at!ZIUngen, Ge'5chäifts-, Berufs,- und Bei­
tragsordnungen sinngemäß anzuwe11lden. 

(3) Zur Vorbereitung ,der Wahlen (§§ 13 
und 14) bestellt dals Bundesministerium für 
sOIZia'le V,erwaltung einen vOr'läufig,en ~amrner­
vorstaIlld, hestehenld aus eimem Vorsitzenden 
und j,e einem MingEed aU5 ,dem Kcreiseder sdh­
ständiirgen und ,der ange'5tell ten Apotheker. 

(4) Mit dem Amts'wtritt ,der Organe Ider Apo­
tlhe'ke'rk<ammer werden ,die Apothekerkammern 
Donaulanid und Alpenhndau'figelöst. Di'e in 
den VerwaltungSlvof1schdften, vOl1geschriebene 
~y1i;twir\kunig ,des Aponhekel1Svandes g,eht mit dem 
Tage der Auflösun.g :der hi~er~gen Vertretunigen 
auf die Apotlhekel"kammrer ülber. 

(5) Die Rlecht,e fUII1d Verbindlichlkenten ,der !bis­
hengen 'Stailidesvertrerungen einschließlich sol­
cher, die sich aus der Auseinaniderserzung mit 
der Re1dwapoth~erlkaiffimer in BerlineI'!geiben, 
gehen mit ,dem Inikralfttreten dieses Bundes-

ges,etzes auf ,die Apotlhekerkrumrmer über. Die 
Berichti.gung ,des Grundbuches lhat auf Antrag 
der "Osterreichischen Apothreikerkammer" unter 
Vorla!ge elines vom 'Bunde~mimist,eriuiffi für 
sozi'ale Verwaltunig im Einvernehmen mit dem 
Bundesmi:n~sterium für Justiz auszustellenden 
Ze'Ulgn'iss·es zu edol'gen, indem Ibestätigt wird, 
daß ,da's Ibücherliche Recht im Sinne dieses 
Bundesgeset,zes3Juf s~·e übel1gegangen ist. 

(6) <Der Ülbel1gang ,der V,ermölgensrwerte !sowie 
aBe ,die&betzüglichen Rechtsrgeschälfte; Rechts­
urkunden, AlffitShantdlunlgen uDid Schriften sind 
von den Stempel- IIlnld Rechtsgebü'hren befr,eit. 
Das glei,che gilt für den sons'1:igen Schrilftwechsd 
der Apothekel'1kammer mit ,den öff,entlichen 
Behöl1den und Mntern; jm .gerichtlichen Ver­
fahren Igelten jedoch die V orschrllften rde'r Ge­
richtsgehührennovelle ~3Jffit den ,dJazu ergau'genen 
DurchlführuIllgs'bescilffimuIlJgen. 

§ 28. Mit der Votlziflliu:DJg Idieses Gesetzes ist 
das, 'BunidesminiSlterium für soei'ale Verwafltung 
im Einvernehmen mit den beteiligten Bundes­
mlinisterien betnut. 

Erläuternde Bemerk~ngen. 

Schon ZIU Ende ,des 19. JaihrhUi11lderts, isrt von 
den Apothekern die FOl1derung nach Errichtung 
eitgener Kammern erhoben worden. Dies umso­
mehr, als, nach ,den 'B.estirmmungen ,des GesetlZes 
vom ,22. Dezember 1891, R. G. Bl. Nr. 6 ex 
1892 '(Ärztekrammergesetz), für (die Vertretung 
Idesdem Apothekerstan,de veiwanldten Är'Zte­
iSlJa:n:des &rztekammern' ,errichtet werden konn­
ten. Die!S'er Fonderun'g ,der Apotheker' :i~t erst­
malig in\SoIfern RedlttJ.iUnlg rgetr3Jgen worden, als 
im Apot11ekengesetze vom 18. Dezem:ber 1906, 
R. G. B'1. Nr .. 5 ex 1907, ,die Errichwng von 
Apothekerlkammern in Aussicht Igest.e'llt wird 
(§ 63 IdeS Apothekengesettzes). Die verheißene 
gesetzlich.e iRegelun,g ist jedoch bisher nicht er-' 
folgt. Ursache dafür waren der Ausbruch ,de's 
ersten Weltlkrielges, .dann nach ,dem Zusammen­
bruch ,der ö's.terreichisch-ungari'schen Monarchi(1 
die schwierlirgen politischen Verhältnisse, die 
immer wieder die Vod,age mehrerer bereits vor­
bere,iteter Gesetzentwürfe an die ges'e't~g,elbelliden 
Körperscha'ften urumöglidl machten. Die 'öster­
reichische Apothekerschafta:ber, die bis zur 
deutschen Besetzung in Österreich !in den Apo­
tthekel1gr'emien in den Landeshauptstäldten sowie 
im ApotihelkerhalUptgremium in Wien nur eine 
provisorische Regelung ihrer Stan'desrvertretung 
erilJlic.kte, hat 'an ·dem Gedanken de,r Errichtung 
eigen'er Apothekerkammern ~mmer festigehahen. 

So war es nach ,dem .!Ende :der deutschen Be­
settzunlg uuld Ider Befreiung österl1eichs wieder 
einer der vOl'1dringIichsten Wünsche der verant­
wortlichen Vertreter ,der österrelchischen Apo-

. thekel1S.chaft, ',di'eFr3Jge der Vertretung ih"es 
Berufsstandes diurch ,die Errichtung einer Apo­
thekei1kammer /Zu 1ösen und Idie gesetzi!iche Re­
gie1ung ,in ,die Wege zu 'Leiten. In ,diesem Zu­
sammenhange muß [·nsbesondere ,daraüf hinge­
wiesen weI1den, .daß Igerade in ,der zweiten Re­
pu;blik bilsher bei der gesetzlichen Regelung der 
Stantdesv'ertretungen ,der vel'1schiedensten tBerufs­
gruppen Idas iKJammerprinzip gewählt' worden 
ist (Bei5pide hitJfür sind das Arlb.ei:tetikammer­
gesetz und ,das Hande1skammeT'geSetz). 

nasBundesrministerium tfür so,z~ale Verw'al­
tUTI'g hat sich ,daher veranIaßt gesehen, den' vor­
Liegenden tEntwunf eines ApotheikJerik~mmer­
gesetzesausriuarlbeiten, ·der .sich in seine'r äuße­
ren F011ffi und im Aufihauan älhnEche Gesetze 
(:ZlUm 'Beispie[ .das Ar:beiter'k3Jffimerigesetz vom 
20. Ju1i 1945, 1St. G. (Bil. 'Nr. 95, und das Hau-;­
dlelslkammer,gesetz vom 24. Juili 1946, B; G. BI. 
Nr. 182) 'an'lelhnt. Al!SBesoDiderih.eit ist ,hervor­
zuheben, daß im GegeUlS'atlZ zu ·den Arbeiter­
und Handehlkarmmern nach ·dliesem Eritwurlfe 
sowohl die selbst.ändigen Apotheker 'Wie auch 
die angestelh.en PharinazeutenMiuglieder der 
Ai}:>ot:hekerlk'3Jffimer sein soHen. Innerhalb der 
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~ar:nm~r sinJ~ laillerdings. diese beiden . ~.ru~pen I venfa~~en :vind i~ Ver,~rdnurugswege vom Bun-
1'n Je etn,er el:genen Albtevlung ,der setlll:ilstall'd~gen ,des~1l1mlStenUl1l1 fur s02:l'aleVerwa1oung vorge-. 
und ,der 'angestellten Apotheker vonem<linder !lehen werden. über Verstöße der Kammermit­
getrennt, :so daß damit eine paritätische Vertre- glieder gegen .dii,e Standesehre und dQS Ansehen­
turug ,der Diensit'geber und .der Dierustnehmer Idles Apotlhelkers'tanldes :söH in einem DiszlpIinar­
?hneweiters ,gewähdeistet ist. vetifa.hren vor dem' DilszipEnarrat in erster In-

Durdl die Stellung ,der Apothekerlkalinmer ah sta~ unld hei Be~f,~.ru~en vor dem Disziplinar­
Körpersichaft öffendimen Remtes iUnd die 5:ch berufungssenat ,endguh11lg erkannt werden. A,Js 
daraus er:gehencten Rechte und VerpfIimtu~en Di~zipIinarstr.afen sirud der schrrftlim·e V<::-­
kÖJ;1nen Idie Belanige des Berufs'stan,des der Apo- ,welS, '~elds1)rafein usv.;. vOf?es,ehen. ?urm die 
theker .in wirksamster \\7ei:se vertreten wendeIl. gesetzlime Veranker:ung ,el,nes weltge:henden 
1m Hi~lb1ick ·auf ,die AllIzahl der in öst'erreim sta,a,ulim.en AUlfsichtsremtessteht dem Bundes­
tä~igen 1>elhständigen und 'Uusdbständi'gen Apo- ministerium ,fürsoZJi:a1e Verwalltung als AUlfsimts­
cllek'er (650 selbstänJdige und 732 'angestel1te helhörde jederzeit ,die Möglichkeit offen, Be­
Apotheker) ist n\ur die Errimtung diner eiIJ',zigen smlü:sse ,der Organe ,der ~<limmer, soweit 5ie 
Apouhek.er.kammer ,für das 'gesamte Bun.des- !i'egen di.e bestelhenden Vorsmriften ver.,roßen 
gebiet. mit dem Sitz .in Wien vorgesehen, dom oder m~t öffentlichen Interessen unvereinbar 
so;llen ZJUr Be50rgu.ngder ördimenAngelleg,en- sind, aufzuheben. Erforderli.chenfalls kann die 
heit.en in den Ländern Landesgesmä·ftssltellen, Apot'hekel'kammer aUl~g.elöst und mit der 
und ,zwar r,;egehenen'faUs für ~ehrere Bundes-Führung der Geschäfte ein Regi'ffungsh'::Jmmissär 
länlder gemeinls<lim. eingerimtet werden, wodurch beauftragt wetiden. . 
auchdiie Länoderinteressen entspremen,d gewa'hrt In .denSchilußbestimmunlgen sieht der En'twti~f 
ersmeinen. Die Bestimmungen ,des gegenstänld- die Aufhebun'g aUer reichsrechdicl1en Vor­
Limen Gesetzentwunfes stellen nur .die Ra,h,men- 'smrilften, soweit sie zur Zeit der derurschen. 
bestimmungertdar,innerhalh welmer alles wei- Besetzung !für die Stalfiidesvertretung ,der Apo­
tere durm eine Satzung, Gesmäiftsofldnung, eine theker in Österreich in Geltung gestanden sind, 
Dienstordnung und durch Beitrags{Umhgen)- sowie die lSim Ida'l'<liUs ergebende Auflösung ,der 
ol'dnungen ,geregelt werden soH. Di,e Berulfung Apouhekerkammern "Donauhmd'~ und "Alpen-' 
der Ollgane., die .fünlf Jalhre im Amte :bleiben ITand" vor. Desgleimen :ist der übergang ,der 
soillen, erfolgt \ nach demokratismen Grunld~ Remte und Venbind1ichkei.ren von den bisher 
sät~en auf Grund .eineraUgemeinen, gleimen, bestan,denen Standesvertretungen auf die Apo­
gehe]men und: direkten Wah1. Ein eilgenes Wahl- thekerkammer in Wien vOf1gesehen. 
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